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Stadtrat

Vorlage Stadtparlament vom 24. Juni 2014 Nr. 1951

152.15.11 Stadtparlament: Postulate

Neue Schulorganisation SO07; Postulatsbericht

Antrag
Wir beantragen Ihnen, folgende Beschllsse zu fassen:
1. Das Postulat ,, Neue Schulorganisation SO07* wird als erledigt abgeschrieben.

2. Es wird ein Nachtrag VI zum Reglement Uber die stédtischen Schulen (Schulordnung)
vom 29. August 2006 (sRS 211.1) geméss Beilage erlassen.

3. Es wird festgestellt, dass der Beschluss Nr. 2 nach Art. 8 Ziff. 1 der Gemeindeordnung
vom 8. Februar 2004 (sRS 111.1) dem fakultativen Referendum untersteht.

1 Zusammenfassung

m Wandlungsprozess von Geselschart una Wirischalt sient sich ore Schue lauvrena mirit
neuen Herausroraerungen konrfrontiert. Mt aer Schulorganisation SOO7 besteren i der
Sraalt St.Galen geejgnele Strukturen, um die akiuvelen wre kunitigen Anforaerungen und
Erwartungen der Geselschart gegendber ader Schuke erfien zu konnen. Lie SO0 zeicinet
SICh aurch eme Klare FUNIUNGSSITUAIUL, Aurze ENniSchelaungswege, proressionele FUhnng
una Kiare ZUsianajgkernien aus. Fur eme vorn aer Verwalung unabhanglge Aussensicht sor-
gen aer Faaggogische Benar Schue, ale Reaurskormnmission Schue und aie Schulbeglesturn-
gen. Mit aer Foraerung vorn Elitermioren wird aie Zusammenarvert zwischen Schue und E-
lem gesiarkt. Die Verankerung aer Mitwirkung aler mns Schulsystem imvolvierien Fersoner
alent ader Nutzung vorhianaener Forenziale, scharft laentiiat und restgt die Verantworiung
gegendber dem System Schule. Ausgestarter mit alesen Aomponenien /st die SOO7 enmne
1MOQEINe SCHLOIQANSALION, an der Sich auch andere Stdale orentieren. So wird ale SO07 —
von aussen als Sr.Galer Moadel bezerchnel — auch von der Stdalemvtiative Bilaung, emer
Sektion ades Schweizerischen Stdaleverbanas, i aem ale grosseren Sidalte una Gemennaern

www.stadt.sg.ch



Seite 2 von 21

aer Schwelz vertretern sma, als beisprenart una vorbiialich beurtenl. Axtuvel wird i der Stadt
Zrich eme Behoraenorgarnisarion nach aem Be/sple/ aer Stadlt St. Galen aiskutiert. Ausser-
aem alenen aas St.Galer Moael und die aamiit gemachiren Eriaiungen awuch anaeren Ge-
memaen im Aanton (Buchs, Uznach, Scimernkorn)als Vorbid /ir are Umseizung emer neven
Belioraenorgarvisation.

Serit aem Inkrartirerten der SOO7 weraden aeren Strukiuren und hre Wirkung aurch oas
Schuamt kiisch mmnterfragt und wo notig Aorrekiurern vorgenommern. So erfolgre beresls in
Jahr 2008 eme Arbe/tsplarzbeuriening ber aen Schuleiiungen miit der Folge, aass aie An-
SIeNunNgsbeaingungern moaeral angepasst wuraen. Wester rand im Herbost 2070 unter der
Feaerfifnung emes extemen mstiiuls eme umiassende Umirage vber aie Arberrszurieaes-
nert und Arbestsmotivation aler Mitarberiienaern aes Schulamis siatt. e Umlrggeergebriisse
warern wenigenena positly, gabern aber auch Gelegennern, alie aus aer Umnage Hhernvorgegarn-
genen Froblembereiche ,, Belasiung” und, miterme Aommurkation” bresit zu aiskutieren und
als Anveirsthemen 7ur dle Schivjahre 2077 bis 20713 1estzuiegen. Schiesshch wuraern zu-
Sammen mit aden Soziaparinernm aie Aulgabern und Aompelernzen aur alen Fuhrungsebenen
evalnert, wo 1otg JUSHert una aazuy ale erforaemicen reglementanschern Anpassungern vor-
GErommenn.

Die bisherige kritische Ausemanaerseizung miit aer SOO7 mit FOAUS aul FUNIUNGSStukiur
una Arberitszuireaennernt aer Mitarberiternaer /4sst aen Sthl/ss 2, 0ass sich aas ,, St Galer
Moael/” aus aer mnnensicht, a.h. aus Sicht von Verwallung, Schuleirungen und Lehperso-
nen, m aer Fraxis bewdhin. Ariuvel Negen nun Evallationsergebnisse emer Beragurng 2ur
Llremzurrieaenternt von Enade 2073 und damit eme Beurteiung aer neuen Strukiuren aurch
ale Eltermn vor. Insgesami geben ale Eltern der Schiue gure Norer.

Auch in Bezuyg auf die Aostenentwicklung bringt die SOO7 keine Uberraschungen. Der
Metirkostenraimern von CHF 700000 gegenuber aer bisnengern Schulorganisarion Konnte
emgenalen weraersn.
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3 Postulatsauftrag

Das Stadtparlament hat am 28. August 2012 das Postulat ,, Neue Schulorganisation SO07*
erheblich erklart mit dem Auftrag: , Der Bericht soll insbesondere die folgenden Fragen
beatworten:

1. Hat sich die neue Organisation bezlglich klarer Kompetenzabgrenzungen bew ahrt?

2. Stellt die neue Organisation sicher, dass die Qualitdtsentwicklung jeder einzelnen Schule
sinnvoll Uberwacht wird und notfalls wirksame Massnahmen getroffen werden?

3. Wie ist die tatsachliche Befindlichkeit der Schulleiterinnen und Schulleiter?
4. Welche Erfahrungen machen die Lehrpersonen mit den Schulbegleitungen?
5. Wie reagieren die Eltern auf die neue Schulorganisation?

6. Wie ist die tatsachliche Befindlichkeit der Lehrpersonen?

7. Werden die finanziellen Versprechungen eingehalten?“

Mit dem folgenden Bericht kommt der Stadtrat dem Postulatsauftrag nach.

4 Die Schulorganisation SO07

Im September 2006 haben die stadtischen Stimmburgerinnen und Stimmbdirger nach einem
emotionalen Abstimmungskampf der neuen Schulorganisation SO07 und damit formell ei-
nem Nachtrag zur Gemeindeordnung zugestimmt. Nach umfangreichen Vorbereitungsarbei-
ten starteten die Schulen der Stadt St.Gallen mit einer professionellen ,, Verw altungslésung®
ins Schuljahr 2007/08. Die SO07 war mit dem Versprechen angetreten, den Schulen dank
der Einbettung in zeitgemé&sse und professionelle Strukturen ein Umfeld zur besseren Be-
waltigung der komplexen Herausforderungen zu bieten. In der nun bald siebenjahrigen Lauf-
zeit konnten alle Beteiligten eingehend Erfahrungen sammeln, sodass heute eine differen-
Zierte Beurteilung der neuen Strukturen, Prozesse und Aufgaben mdglich ist und erforderli-
che Korrekturen — soweit diese nicht bereits erfolgt sind — eingeleitet werden kénnen.
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4.1 Ziele der Reorganisation

Die neue Schulorganisation hatte nicht nur den Vorgaben von Gemeindegesetz und Volks-
schulgesetz zu entsprechen und organisatorisch die bekannten Mé&ngel aus dem dualen Fih-
rungssystem zu beheben, sondern auch Anforderungen bezlglich Schulqualitat, angemes-
sener Partizipation der im stédtischen Schulwesen tétigen Personen und politischer Akzep-
tanz bestméglich zu erfilllen'. Dies bedeutete, dass die Organisation der Volksschule im
Rahmen von Gemeindegesetz und Volksschulgesetz innerhalb einfacher und konsequenter
Strukturen mit klarer Definition und Regelung von Aufgaben, Zusténdigkeiten, Kompetenzen
und Unterstellungen zu bestimmen war, dass aber auch der Sicherung der Schulqualitat und
der Schulentwicklung die nétige Beachtung zu schenken war. Es sollten bestmdgliche Ver-
héltnisse und Strukturen fur ein erfolgreiches Wirken der Schulleitungen und Lehrpersonen
in den Schulen geschaffen werden. Angemessene Partizipation der ins Schulsystem einge-
bundenen Personen sollte dieses Wirken unterstitzen. Dort, wo ein gesetzlicher Anspruch
auf Mitwirkung besteht, sollten Entscheidungsprozesse mitgestaltet und Entscheide breit
abgestitzt werden kénnen.

4.2 Elemente der Schulorganisation SO07

Wesentliches Kennzeichen der SO07 — und damit stand die Stadt St.Gallen bei der Einflh-
rung schweizweit einzigartig da — ist die klare Fuhrungslinie mit Direktion Schule und Sport,
Leitung Schulamt, den Abteilungsleitungen sowie den Schulleitungen. Die professionelle
Fuhrung der Schule, unterstitzt durch pé&dagogische und juristische Beratung schafft eine
zweckmaéssige, verstandliche und effiziente Fihrungsorganisation. Schulleitungen, Lehrper-
sonen, Eltern und —wo mdglich und sinnvoll —auch Schilerinnen und Schiler kénnen heute
dank Mitwirkungsmadglichkeiten bei stadtweiten Projekten, der Installation von neuen Gre-
mien wie der Personalkommission und der Zusammenarbeit mit den Vertretungen der Eltern
in verstarktem Masse partizipieren. Eine verwaltungsunabhéangige Aussensicht bringen der
Padagogische Beirat Schule, die Rekurskommission Schule, aber auch die Elternforen ein.

4.3 Politische Wahrnehmung der SO07

Die SO07 wird inzwischen in der ganzen Deutschschweiz als Modell einer Schulorganisation
mit klarer, schlanker Fihrungsstruktur wahrgenommen. So beurteilt die Stadteinitiative Bil-
dung, eine Sektion des Schweizerischen Stadteverbands, dem alle grésseren Stadte und
Gemeinden der Schweiz angeschlossen sind, das , St.Galler Modell“ als beispielhaft und
richtungsweisend. Die Stadteinitiative Bildung empfiehlt den Stadten, ihre Schulorganisation
auf das St.Galler Modell auszurichten. In der Folge haben sich verschiedene grossere
deutschschweizer Stadte mit dem St.Galler Modell vertieft auseinandergesetzt. Aktuell lauft

! Vorlage an das Stadtparlament Nr. 1610 vom 14. M&rz 2006, S. 10 ff.
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die Diskussion Uber eine Reorganisation der Schulbehérdenstrukturen in der Stadt Zirich.
Dazu wurde im Hinblick auf die Neuwahlen vom 18. Mai 2014 eine Studie des Instituts fur
Erziehungswissenschaft der Universitat Zirich zusammen mit der Beratungsfirma Ernst &
Young aus dem Jahr 2009° wieder ins Spiel gebracht, welche entsprechend dem St.Galler
Modell das noch geltende zweigleisige Modell mit Schulverwaltung einerseits und gew &hl-
ten Schulpflegen andererseits in Frage stellt und eine klare Trennung der Kompetenzen for-
dert. Der Zircher Diskussion sind andere Stadte vorausgegangen wie Luzern, Basel und
Winterthur. Diese haben ihre Strukturen im Volksschulwesen angepasst oder die Anpassun-
gen befinden sich in der Umsetzungsphase. Allen diesen Strukturanpassungen ist gemein-
sam, dass die Schulen zunehmend durch die Verwaltung gesteuert, teilweise auch gefuhrt
werden. Es findet in diesem Sinne eine Professionalisierung der Volksschulorgane statt.®
Auch im Kanton St.Gallen haben sich verschiedene Gemeinden am ,, St.Galler Modell“ orien-
tiert. Fur die Gemeinden Buchs, Uzwil und Schmerikon war es Vorbild fir die Umsetzung
einer neuen Behdrdenorganisation.

5 Fihrungslinie und Zuordnung der Kompetenzen
5.1 Leitung Schulamt und Abteilungsleitungen

Eine wesentliche Schwachstelle der friheren Behdrdenorganisation war die duale Fuh-
rungsstruktur. Die Fiuhrung der Schulleitungen war nicht eindeutig geklart, so dass Aufsicht
und Kontrolle, aber auch die Umsetzung von Projekten stets mit erhéhtem Aufwand verbun-
den waren. Diese Unklarheiten mit zahlreichen Schnittstellen waren Ursache von Reibungs-
verlusten, Abgrenzungsproblemen und Unzufriedenheit.

Die SO07 beschreitet hinsichtlich der Fihrungsstruktur den Weg der konsequenten Profes-
sionalisierung. Schulorganisation, Schulentwicklung und administrative Verwaltung erfolgen
im Sinne einer Unité de doctrine zentral unter der Flhrung der Leitung Schulamt. Fir die
Umsetzung sind die Abteilungsleitungen und die Schulleitungen verantwortlich. Die Abtei-
lungsleitungen geben klare, allgemein verbindliche Leitplanken fur die Fihrung der Schulen
vor, treffen sich dazu regelméssig zum fachlichen Austausch mit den Schulleitungen, passen
soweit nétig die Leitplanken den betrieblichen Gegebenheiten an und Uberwachen deren
Einhaltung. Bei Schulentwicklungsprojekten ziehen sie fur die fachliche Unterstitzung so-
weit erforderlich externe Expertinnen und Experten bei.

2 Neue Ziircher Zeitung vom 23.04.2014, S. 15.

3 Institut fiir Erziehungswissenschaft der Universitét Ziirich; Ernst & Young: Schlussbericht, Organisa-
tionsanalyse der Behdrden- und Verwaltungsstrukturen im Volksschulwesen der Stadt Zirich, 23.
Dezember 2009.
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Gestartet ist die SO07 in der Fuhrungslinie mit Leitung Schulamt und drei direkt unterstell-
ten Abteilungsleitungen. Zwei waren fur die Primarstufe, eine fur die Oberstufe zusténdig.
Somit teilten zwei Abteilungsleitungen die Flhrungsverantwortung flr die Primarschulen,
eine Abteilungsleitung trug die Fuhrungsverantwortung fur die Oberstufenschulen. Diese
Fuhrungsstruktur in Anlehnung an die friheren Verantwortungsbereiche der Primarschul-
kommissionen hat in der Praxis nicht voll befriedigt. Die Beschrankung der Fuhrungsverant-
wortung auf die Primarstufe auf der einen und die Oberstufe auf der anderen Seite war der
Bildung eines Corps-Geistes unter den Schulleitungen und deren ldentifikation mit allen
stadtischen Schulen hinderlich. Zu sehr stand noch das Standesbewusstsein der Schullei-
tungen (Primarschulleiterin / -schulleiter und Oberstufenschulleiterin / -schulleiter) im Vor-
dergrund, dies bei vergleichbaren Aufgaben. Aus Anlass eines Stellenwechsels der Abtei-
lungsleitung Oberstufe wurde deshalb diese Stelle nicht mehr besetzt und die Oberstufen-
schulen den beiden verbleibenden Abteilungsleitungen zugeteilt. Die beiden Abteilungslei-
tungen fahren somit stufendbergreifend die ihnen unterstellten Schulleitungen. Diese neue
Fuhrungsstruktur Uber die Schulstufen hinweg hat bei den Schulleitungen zu einem veran-
derten Bewusstsein in Bezug auf Funktion und Aufgaben gefiihrt, was die Flhrungsarbeit
der Abteilungsleitungen erleichtert. Das bisherige stufenbezogene Denken der Schulleitun-
gen ist einem gesamtstadtischen Denken gewichen.

Umgekehrt hat sich mit der neuen Zuteilung die Fihrungsspanne der Abteilungsleitungen
erhoht. Die FUhrungsspanne mit durchschnittlich zehn unterstellten Schulleitungen stellt die
Abteilungsleitungen vor grosse Herausforderungen. Deshalb wurden Uberlegungen ange-
stellt, wie sie in ihrer Fuhrungsarbeit entlastet werden kénnten. Diese Entlastung erfahren
die Abteilungsleitungen fir den Bereich Padagogik bzw. fir die p&dagogische Weiterent-
wicklung der stédtischen Schulen mittels Support durch die neu geschaffene Fachstelle Pa-
dagogik, welche fur die stadtische Schulentwicklung Grundlagenarbeit leistet. Das Schaffen
dieser Fachstelle wurde dadurch mdéglich, dass die vakante Stelle der bisherigen dritten Ab-
teilungsleitung kostenneutral in eine Fachstelle Padagogik umgew andelt wurde.

Weiteren Support in der Flilhrungsarbeit erhalten die Leitung Schulamt und die Abteilungslei-
tungen durch Fachsekretariate und Fachdienste. Der Support erstreckt sich auf die juristi-
sche, organisatorische und administrative Beratung. Dartuber hinaus leisten die Fachsekreta-
riate Projektarbeit.

Diese Neustrukturierung der obersten Fihrung im Schulamt hat sich bewahrt. Die Verande-
rung der Fuhrungsstruktur auf der obersten Fihrungsebene im Schulamt zeigen die folgen-
den Organigramme:




Beginn SO07:
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5.2 Schulleiterinnen und Schulleiter

Die SOOQ7 erteilt den Schulleitungen umfassende Fiuhrungsverantwortung. Dazu gehéren die
Fihrung der Mitarbeitenden in den Schulen, die Zustéandigkeit fir die Schilerinnen und
Schiiler in bestimmten Belangen sowie die Betriebsfiihrung in den Schulen. Uber die direkte
Fuhrungsarbeit in ihrem Betrieb hinaus bringen sich die Schulleitungen in die strategische
Planung der Dienststelle ein und arbeiten in stadtweiten Projekten mit. In den monatlichen
Sitzungen der Schulleitungen mit den Abteilungsleitungen werden nebst organisatorischen
Belangen auch Fragen zu Schulentwicklungsthemen und zur Fihrung behandelt.

Grundsétzlich kénnen sich die Schulleitungen fur ihre Fihrungsarbeit auf ein Fihrungskon-
zept abstitzen, welches mit Fachleuten der Padagogischen Hochschule PHSG erarbeitet
wurde. Aufgaben und Kompetenzen sind im Zustandigkeitsreglement festgelegt. Fihrungs-
konzept und Zusténdigkeitsreglement bilden somit die Grundlage fur eine erfolgreiche Tatig-
keit der Schulleitungen. Zur Starkung ihrer Fihrungskompetenz haben sich die Schulleiten-
den aber auch in Intervisionsgruppen zusammengeschlossen. Die Intervision lasst die Schul-
leitungen nicht nur von der Fihrungsarbeit der Kolleginnen und Kollegen profitieren, sondern
erlaubt, auch das eigene Fuhrungsverhalten zu reflektieren.

Mit der neuen Aufgabenzuteilung geméss SO07 sind vor allem die administrativen Aufgaben
stark angewachsen. Um diese bewaltigen zu kdnnen, erhielten die Schulleitungen der Pri-
marschulen abgestuft auf die Grésse der Schulen Teilzeitsekretariate, wie sie auf der Ober-
stufe bereits bisher etabliert waren. Es zeigte sich aber bald, dass diese Massnahme nicht
genugte, um die Arbeitsbelastung auf ein ertragliches Mass zu reduzieren. 2008 erfolgte
deshalb eine Evaluation der Arbeitssituation der Schulleitungen mit Vorschlagen zur Verbes-
serung. Die Evaluation kam zum Schluss, dass sich die Aufgabenzuteilung geméss SO07
grundsétzlich bewéahrt hat, dass aber aufgrund bisheriger Erfahrungen die verschiedenen
Abléufe, Funktions- und Kompetenzzuordnungen Uberprift werden missen mit dem Ziel,
unter Wahrung der Qualitatsanspriiche die Abléufe zu straffen und zu standardisieren. Eben-
so sollen Funktionen gebundelt werden, um den erhéhten Koordinationsaufwand zu reduzie-
ren. In der Folge wurden in einem Prozesshandbuch die Haupt- und Unterstitzungsprozesse
im Schulamt definiert, wo nétig verschlankt und aufgezeichnet. Daraus resultierten erhéhte
Fuhrungssicherheit und eine gewisse Arbeitsentlastung. Trotzdem wurden eine generelle
Erhéhung der Schulleitungspensen und eine Erhéhung der Pensen der Sekretariate unum-
ganglich. Einer entsprechenden Vorlage unter dem Titel , Verbesserung der Arbeitssituation
der Schulleitungen der Stadt St.Gallen® hat das Stadtparlament am 25. August 2009 zuge-
stimmt und die beantragten Kredite bewilligt. Damit konnte die Arbeitssituation der Schullei-
tungen markant verbessert werden.
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5.3 Lehrpersonen

Die Mitarbeitenden des Schulamts im Schul- und Verwaltungsbereich sollen sich wohl fih-
len, gesund und motiviert, leistungsféhig und leistungsbereit ihre Arbeit verrichten. Diesem
Credo* folgend hat das Schulamt im Herbst 2010 von einer externen Institution eine Befra-
gung zur Arbeitszufriedenheit aller Mitarbeitenden in Verwaltung und Schule durchfiihren
lassen. Die Befragung mit einem Rucklauf von annéhernd 60 % hat ergeben, dass Uber die
ganze Organisation gesehen sowohl die Arbeitsmotivation als auch die Arbeitszufriedenheit
gut sind. Innerhalb des Schulamts weichen jedoch in der Beurteilung die Schulen gegeniber
der Verwaltung insgesamt leicht gegen unten ab. Die Schulleitungen und Lehrpersonen be-
urteilen ihre Arbeitssituation weniger gut als die Mitarbeitenden der Verwaltung. Die Evalua-
tion hat weiter aufgezeigt, dass zu den Themen Arbeitsbelastung, strategische Orientierung,
Formulierung der Ziele sowie Zusammenarbeit und Zusammenhalt Handlungsbedarf be-
steht. Diese Themen werden aktuell bearbeitet.

Uber die Resultate der Befragung sind alle Mitarbeitenden in Kenntnis gesetzt. Dazu wurde
nicht nur eigens eine Informationsveranstaltung durchgefuhrt, sondern die Schulen erhielten
auch den Auftrag, sich den Themen mit Handlungsbedarf zu stellen und Vorschlage fur
Massnahmen zu entwickeln und wo méglich umzusetzen. Gleichzeitig wurde zum Thema
Arbeitsbelastung eine Projektgruppe ins Leben gerufen, welche Lehrpersonen und Schullei-
tungen Auskunft und Unterstitzung bei Burnout bzw. bei I&ngeren Absenzen aufzeigen und
die Verfahrensablaufe bei lang andauernden Krankheiten definieren sollte. Aus der Arbeit der
Projektgruppe ist ein Weiterbildungskonzept fur Schulleiterinnen und Schulleiter bzw. deren
Stellvertretungen zur Verhinderung und zum Umgang mit Burnout entstanden. Die Weiter-
bildung wird im Herbst 2014 starten.

Um die Wirkung der inzwischen getroffenen Massnahmen zur Arbeitszufriedenheit und Ar-
beitssituation in den Schulen und der Verwaltung zu tUberprifen und allféllige Verédnderungen
in der Wahrnehmung bzw. Beurteilung der verschiedenen Themen der erstmaligen Befra-
gung feststellen zu kénnen, ist eine Neuauflage der Befragung vorgesehen. Weiter ist zu
erwarten, dass der neue Berufsauftrag fir die Lehrpersonen auch zur Arbeitsbelastung Kla-
rung bringen und damit die kinftige Belastungssituation in den Schulen beeinflussen wird.

* Schulamt der Stadt St.Gallen: Schulen 2020: Drei Teilstrategien zur Schulentwicklung, 2009, S. 10.
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6 Verwaltungsunabhéangige Aussensicht

Als Gegengewicht zur reinen Verwaltungsinnensicht sieht die SO07 verschiedene Gremien
vor, die eine verwaltungsunabhéngige Aussensicht zum st&dtischen Schulgeschehen ein-
bringen mit dem Ziel, eine ausbalancierte, auf hohe Qualitat fokussierte Schulpolitik zu etab-
lieren. Es sind dies der P&adagogische Beirat Schule, die Rekurskommission Schule, die
Schulbegleitungen sowie die Elternforen.

6.1 Padagogischer Beirat Schule

Der Padagogische Beirat Schule ist als Gremium der Direktion Schule und Sport und letztlich
dem Stadtrat zugeordnet. Die Zusammensetzung des Gremiums ist so gewéahlt, dass die
einsitzenden Fachleute mit schulnahem beruflichem Hintergrund die Schulorganisation und
das Schulgeschehen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beurteilen und damit eine
externe Sichtweise einnehmen. Im Laufe seiner Téatigkeit hat sich der Padagogische Beirat
Schule einen vertieften Einblick in die Organisation verschafft. Er hat dazu zahlreiche Vertre-
tungen aus der Verwaltung, den Schulen, der Familienergdnzenden Betreuung, aber auch
der Schulpsychologie und der Schulsozialarbeit zu seinen Sitzungen eingeladen und ist mit
ihnen in einen Dialog getreten. Im Vordergrund standen Themen wie Integrative Férderung
auf der Primar- und Oberstufe, Schulsozialarbeit, Elternmitwirkung und Tagesbetreuung.

Die in den Péadagogischen Beirat Schule gesetzten Erwartungen im Hinblick auf eine Verwal-
tungsunabhéngige Aussensicht werden erfillt. Er bildet sich seine Meinung selbsténdig und
bezieht gegeniber der Direktion Schule und Sport und der Leitung Schulamt klar Stellung zu
politischen, padagogischen oder betrieblichen Geschéften. Der Padagogische Beirat Schule
liefert damit wichtige Hinweise und Grundlagen fir Verwaltungsentscheide und Verwal-
tungshandeln. Auch in seiner Funktion als Think Tank zur Schulentwicklung und Schulqualit&t
bringt er wichtige Anregungen ein. In diesem Bereich ist ein noch starkeres Wirken des Pa-
dagogischen Beirats Schule durchaus erw tinscht.

6.2 Rekurskommission Schule

In der Vorbereitung zur SO07 wurde verschiedentlich die Befurchtung geéussert, Eltern sei-
en kinftig ohne entsprechendes Korrektiv den Entscheiden der Verwaltung ausgeliefert.
Diesen Bedenken wurde mit der Schaffung der Rekurskommission Schule Rechnung getra-
gen. Bei der Rekurskommission Schule finden Eltern Rechtsschutz in Schulangelegenheiten,
die nicht konsensual entschieden werden konnten. Die Rekurskommission Schule arbeitet
niederschwellig, das heisst sie stellt nur geringe formale Anforderungen an die Rekurse
bzw. deren Begriindung. Zudem ist das Verfahren kostenlos.

Seit Inkrafttreten der SO07 hat die Rekurskommission Schule jahrlich zwischen 60 und 80
Rekurse behandelt. Den jeweiligen Ausgang der Rekursverfahren zeigt die folgende Tabelle:
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Die Statistik zeigt, dass ein beachtlicher Anteil der Rekurse noch wahrend des Verfahrens
einer einvernehmlichen Lésung zugefuihrt und damit der Rekurs abgeschrieben werden
konnte. Ebenso ist aus der Statistik ersichtlich, dass nur wenige Rekurse gutgeheissen wur-
den, was flr die gute Arbeit der verfugenden Instanzen (Schulleitungen und Schulamt)
spricht. Die Tatsache schliesslich, dass nur wenige abgewiesene Rekurse an die nachste
Instanz weitergezogen werden, belegt ihrerseits die Uberzeugende Arbeit der Rekurskom-
mission Schule.

6.3 Elternforen

Die Eltern sind die wichtigsten Partner der Schule. Eltern und Schule tragen gemeinsam die
Verantwortung fur die anvertrauten Kinder, fur deren Bildung und gesunde Entwicklung.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zusammenarbeit. Funktioniert diese auf der Basis
gegenseitigen Respekts, haben die Eltern nicht nur eine positive Einstellung zur Schule,
sondern oftmals auch das Bedurfnis, aktiv an der Schulentwicklung mitzuwirken. In der
SO07 wurde die Mitwirkung der Eltern in Form von Elternforen verbindlich in die Gemeinde-
ordnung® und in die Schulordnung der Stadt St.Gallen aufgenommen®. Die Wichtigkeit der
Zusammenarbeit von Schule und Eltern, aber auch der Elternbildung wurde damit deutlich
zum Ausdruck gebracht. Inzwischen bestehen mit Ausnahme des Einzugsgebiets Spelterini
Elternforen fir alle Primarschuleinheiten. Fir das Einzugsgebiet Spelterini laufen aktuell Ge-
spréche zur Bildung eines Elternforums.

Die Elternforen haben Anrecht auf regelméssige Information durch die jeweiligen Schullei-
tungen. Weiter leistet die Verwaltung administrative Unterstitzung und stellt Rdumlichkei-

® Art. 57 Gemeindeordnung.
® Art. 32 Reglement iiber die stadtischen Schulen (Schulordnung).
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ten, aber auch Hilfsmittel zur Verfiigung. Fur die allgemeine Administration und fur besonde-
re Projekte steht ein Kredit von rund CHF 2000 pro Elternforum zur Verflugung.

Fur die Mitwirkung der Elternforen in der Schulentwicklung gelten inhaltliche wie strukturelle
Bedingungen. Dazu hat das Schulamt Rahmenbedingungen festgelegt. Diese definieren die
Gefésse fur den regelméssigen Austausch mit der zustédndigen Schulleitung ebenso wie die
Mitgestaltungsmdglichkeiten bei wichtigen Schulentwicklungsprojekten, sei dies mittels
Impulsen oder sei dies in Form von informellen Vernehmlassungen.

Heute sind Elternforen in den Primarschulen als wertvolle Zusammenarbeits- und Aus-
tauschgefasse etabliert. Die Schwerpunkte der einzelnen Elternforen sind sehr unterschied-
lich und gepragt von den Bedurfnissen in den einzelnen Schulen bzw. Einzugsgebieten so-
wie auch von den agierenden Personen. Die vom Schulamt flr Aktivitdten der Elternforen
bereitgestellten finanziellen Mittel werden in unterschiedlichem Masse nachgefragt.

Auf der Oberstufe bestehen vergleichbar mit den Elternforen auf der Primarstufe leider kei-
ne eigenstandigen Initiativen fir Elternmitwirkungsgruppen. Grinde dafir dirften die vom
eigentlichen Quartierleben losgeléste Organisation der Oberstufen einerseits und die ent-
wicklungsbedingte gréssere Distanz der Kinder der Oberstufe zu ihren Eltern andererseits
sein. Dieses mangelnde Interesse nach eigenstandigen Elterngremien auf der Oberstufe ist
nicht nur in der Stadt St.Gallen, sondern auch in anderen Stadten feststellbar.

Sémtliche Elternforen der Stadt sind in der Dachorganisation VELFOS (Vereinigte Elternforen
St.Gallen) zusammengeschlossen. Vertretungen von VELFOS treffen sich ein- bis zweimal
jahrlich mit der Leitung des Schulamts zum Gedankenaustausch. VELFOS-Vertretungen
werden auch regelmaéssig in die Projektorganisation fir wichtige Schulentwicklungsprojekte
aufgenommen.

6.4 Elternzufriedenheit

Unterstitzt und wissenschaftlich begleitet durch die Fachhochschule St.Gallen hat das
Schulamt die Eltern von Primar- und Oberstufenschulerinnen und -schalern zu ihrer Zufrie-
denheit mit den Angeboten der stadtischen Schulen befragt. Die Befragung wurde im No-
vember 2013 durchgefluhrt und stiess bei den Eltern auf grosse Resonanz. Von den 1000
verschickten Fragebogen wurden anndhernd 60 % ausgefullt an die Fachhochschule
St.Gallen retourniert. Der Fragebogen war gegliedert in die vier Bereiche Information und
Kommunikation, Schule und Gesellschaft, Fachstellen und familienergdnzende Angebote
sowie Gesamteinschitzung. Die Eltern konnten die Fragen auf einer Skala von 1 bis 4’ be-
werten.

7 Trifft nicht zu - trifft eher nicht zu - trifft eher zu - trifft zu.
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Die Auswertung der Fragebogen fuhrte zum Ergebnis, dass die Eltern den stadtischen Schu-
len gute Noten erteilen und mit dem Schulangebot zufrieden sind. Am hdchsten bewertet
wurde der Bereich , Information und Kommunikation“. Mit der SO07 und dem damit ver-
bundenen Wegfall des Schulrates gingen somit wesentliche Elemente wie die Nahe zur
Schule und damit auch zu relevanten Informationen nicht verloren, wie dies im Abstim-
mungskampf Uber die neue SO07 von den Gegnern beflrchtet wurde. Die Befragungser-
gebnisse zeigen namlich, dass die meisten Eltern gut informiert sind und ihre direkten An-
sprechpersonen kennen. Insbesondere bei wichtigen Entscheidungen, welche das eigene
Kind betreffen, erachten sich die Eltern als ausreichend einbezogen. Dartber hinaus gibt die
Mehrheit der Eltern an, ihr Kind werde im Unterricht seinen Fahigkeiten entsprechend ge-
férdert und fuhle sich in der Schule wohl. Auch die Eltern selber fihlen sich in der Schule
ihrer Kinder willkommen.

Auch wenn die stadtischen Schulen und die schulnahen Angebote generell positiv bew ertet
werden, haben sich auch Bereiche mit Verbesserungspotential herauskristallisiert. Viele El-
tern winschen sich ein besser ausgebautes stadtisches Betreuungsangebot. Weiter sind
viele Eltern der Meinung, dass dem Umgang mit neuen Medien in den Schulen noch zu we-
nig Beachtung geschenkt werde. Im schulischen Alltag geniessen beide Anliegen hohe Prio-
ritdt. Auf der einen Seite erfolgt der kontinuierliche flachendeckende Ausbau der Tagesbe-
treuung, auf der anderen Seite wurde zur Medienkompetenz Mitte 2013 ein Projekt zur Be-
fahigung der Lehrpersonen gestartet. Als Folge der Elternbefragung soll das Thema ,, Medi-
enkompetenz® noch starker in den Schulen bearbeitet werden.

6.5 Schulbegleitungen

Auf Antrag der Parlamentarischen Spezialkommission wurden die Schulbegleitungen als
niederschwelliges Unterstitzungsangebot fir Eltern und Lehrpersonen in die SO07 aufge-
nommen und in einem Artikel 31 der Schulordnung verankert. Die Schulbegleitungen sollten
die von einem Teil der Lehrerschaft und von vielen Eltern geschétzte Arbeit der Visitations-
personen oder der Mitglieder des Schulrates in der Elternarbeit zumindest ansatzw eise wei-
terfihren. Schulbegleitungen sollten von Lehrpersonen und Eltern insbesondere bei Eltern-
gespréachen beigezogen werden kénnen. In der Folge konnten insgesamt 45 Schulbegleitun-
gen den einzelnen Schulen zugeordnet werden.

Eine erste Evaluation zum Einsatz der Schulbegleitungen nach vier Jahren hat aufgezeigt,
dass Schulbegleitungen praktisch nicht nachgefragt werden, dass fur deren Einsatz kaum
Bedarf besteht. Kamen Schulbegleitungen zum Einsatz, hatten sich diese inhaltlich in erster
Linie mit Fragen zur Einschulung, zum Ubertritt in die Oberstufe und zur Zuweisung in eine
Kleinklasse oder Sonderschule zu befassen.
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Die geringe Resonanz fur Schulbegleitungen nahm der Stadtrat 2011 zum Anlass, den bishe-
rigen Einsatz der Schulbegleitungen zu modifizieren®. Schulbegleitungen sollten nicht mehr
ausschliesslich bei schwierigen Elterngesprachen zum Einsatz gelangen. Kinftig sollten
auch die Gesprachsfuhrung oder die Gesprachsbeobachtung flr einen Einsatz genlgen.
Weiter wurde die Anzahl Schulbegleitungen von bisher 45 auf neu neun Personen reduziert,
far jeden Schulkreis (Ost, Centrum und West) drei Schulbegleitungen. Trotz der Ausw eitung
des Aufgabenspekitrums wurden die Dienste der Schulbegleitungen weiterhin nur wenig
nachgefragt. Die folgende Statistik zeigt die Einsatzzahlen auf:

Schuljahr
Stufe
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14
Primarstufe 19 9 6 11 5 7 3
Oberstufe 3 8 2 2 0 0 0
Alle 22 17 8 13 5 7 3

Die geringe Nachfrage nach Schulbegleitungen darf jedoch nicht zum voreiligen Schluss fih-
ren, dass in den Schulen keine schwierigen Elterngesprache zu fuhren sind. Vielmehr dirf-
ten die Problemsituationen vor Ort von den betroffenen Lehrpersonen oder der Schulleitung
gelést werden, zumal diesen fur die Problemlésung eine breite Palette an Unterstitzungs-
moglichkeiten zur Verfligung steht, wie etwa der Beizug von ISF-Lehrpersonen, von Fach-
personen des Schuldrztlichen Dienstes, des Schulpsychologischen Dienstes oder der
Schulsozialarbeit.

Ebenso lasst die geringe Nachfrage nach Schulbegleitungen nicht den Schluss zu, fehlende
Fachlichkeit hétte Eltern und Lehrpersonen von deren Beizug abgehalten. Umfragen bei di-
rekt involvierten Eltern, Lehrpersonen und Schulleitungen zu ihren Erfahrungen mit den
Schulbegleitungen haben nadmlich ergeben, dass diese die Unterstutzung durch die Schulbe-
gleitungen ausnahmslos als sehr hilfreich und deeskalierend empfunden haben.

Dessen ungeachtet zeigt die geringe Nachfrage nach Schulbegleitungen deutlich, dass kein
wirklicher Bedarf fur dieses Unterstitzungsangebot fur Eltern und Lehrpersonen besteht.
Deshalb soll nicht weiter an diesem Angebot festgehalten und dieses aufgehoben werden.
Zu diesem Zweck wird beantragt, Art. 31 der Schulordnung in einem Nachtrag VI ersatzlos
zu streichen. Der Verzicht auf die Schulbegleitungen soll aber nicht dazu fuhren, dass im
Bedarfsfall Eltern und Lehrpersonen keine qualifizierte Unterstitzung durch eine externe

8 SRB Nr. 2514 vom 2. Dezember 2010.
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Person mehr erhalten kénnen. Damit dies weiterhin mdéglich ist, wird zu diesem Zweck ein
angemessener Kredit in das jeweilige Budget des Schulamts eingestellt.

6.5.1 Nachtrag VI zum Reglement liber die stadtischen Schulen (Schulordnung)
vom 26. August 2006

Da auf die Dienstleistungen der Schulbegleitungen kunftig verzichtet werden soll, ist die
Schulordnung in einem Nachtrag VI zu &ndern.

Art. 31 bisher ' Den Schulquartieren werden versierte Schulbegleitungen zur Verfiigung
gestellt, die bei Bedarf von Lehrpersonen oder Eltern beigezogen werden
kénnen, insbesondere als Unterstitzung bei Elterngesprachen.

% Die Schulbegleitungen haben keine Entscheid- oder Weisungsbefugnis.
Sie sind gegenuber der Schulleitung und der fur die Schulen zusténdigen
Direktion zur Information Uber ihre Tétigkeit verpflichtet.

Art. 31 neu: aufgehoben

7 Schulqualitat

Die Entwicklung und Sicherung der Schulqualitat ist ein vorrangiges Ziel der stédtischen wie
auch der kantonalen Schulpolitik. Bereits vor Inkrafttreten der SO07 bestand ein Konzept zur
Qualitatsentwicklung in den stadtischen Schulen. Dieses wurde in der Folge an die neue
Organisation und deren Strukturen angepasst, sodass die bisherige wertvolle Arbeit in den
Schulen zur Qualitétssicherung und -entwicklung weitergefihrt werden konnte.

Neben internen Vorkehrungen zur Qualitatssicherung und -entwicklung beabsichtigte der
Kanton die EinfUhrung einer externen Schulevaluation. Dazu wurde im Rahmen eines Pilot-
projektes in den Jahren 2007 bis 2010 das Institut fur Bildungsevaluation der Padagogischen
Hochschule St.Gallen mit der Fremdevaluation verschiedener Schulen im Kanton beauftragt.
Auch die Stadt St.Gallen beteiligte sich mit finf Schulen an dieser Evaluation. Als Folge der
Evaluation sollten sdmtliche Volksschulen des Kantons periodisch und systematisch evaluiert
werden. Dazu erteilte der Erziehungsrat im November 2012 dem Kompetenzzentrum
Schulevaluation einen Leistungsauftrag zur flichendeckenden Realisierung externer Schule-
valuationen im Kanton St.Gallen. Leider musste im Zuge der kantonalen Sparmassnahmen
dieses Vorhaben ebenso wie der Betrieb des Kompetenzzentrums per Ende August 2013
aufgegeben bzw. eingestellt werden. Dessen ungeachtet sollen die stadtischen Schulen zur
Qualitatssicherung extern evaluiert werden. Die Schulen erhalten dadurch von unabhéangiger,
fachlich kompetenter Stelle eine fundierte, datengestlitzte Rickmeldung zur Schulqualitét.
Die Qualitatsrecherche hilft der Schule, blinde Flecken zu erkennen. Probleme werden un-
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parteiisch benannt, eingespielte Problemlésungen reflektiert und bei Bedarf neue Lésungs-
wege gefunden. Das Qualitatsurteil verbunden mit weiterfihrenden Entwicklungshinw eisen
ermdglicht der Schulleitung eine differenzierte Standortbestimmung und dient der mittelfris-
tigen Planung der Schulentwicklung. Der Fihrungsebene gibt die Evaluation ein Steuerungs-
instrument in die Hand.

Die Evaluation der einzelnen Schuleinheiten soll Uber die Jahre 2014 bis 2018 verteilt wer-
den. Pro Schuleinheit ist mit Kosten von CHF 20°000 zu rechnen. Daraus resultieren ge-
schéatzte Evaluationskosten von rund CHF 400°000. Die notwendigen Kredite werden in die
jeweiligen Budgets eingestellt.

7.1 Ebene Schulstadt

Zentrales Steuerungsinstrument zur Schulqualitét bildet die Strategie Schulen 2020. Diese
Strategie gilt seit 2009 und wurde 2013 erstmals (iberarbeitet. Uber einen Zeitrahmen von
jeweils vier Jahren werden die Leitthemen und Massnahmen zu deren Bearbeitung und
Umsetzung festgelegt. Jeweils am Herbstforum (Zusammenkunft aller stédtischen Lehrper-
sonen) wird Uber die Zielerreichung Bericht erstattet. Interessierte kdnnen dartiber hinaus in
einer passwortgeschitzten Umgebung im Internet gezielte und ausfihrliche Informationen
zur Zielerreichung und zu einzelnen Projekten abholen. Grundlage fir das jéhrliche Reporting
bilden die Berichte und Resultate der eingesetzten Projektgruppen.

Weitere Messinstrumente zur Schulqualitat bilden zielgruppengerechte Umfragen. Genannt
seien hier die oben erwéhnte Befragung aller Mitarbeitenden und die Befragung der Eltern.
Solche Umfragen bestétigen die eingeschlagene Strategie oder liefern Impulse fir eine allfél-
lige Korrektur. Ebenso fihren sie zur Aufnahme neuer Themen.

Zu erwahnen sind in diesem Zusammenhang auch die vom Bildungsdepartement 2013 ein-
gefuhrten jéhrlichen Qualitédtsgesprache. Als zentrales Element der Qualitétssicherung sollen
diese den Wegfall der Regionalen Schulaufsicht zumindest teilw eise kompensieren.

7.2 Ebene Schuleinheit (Personalfihrung, Klassenfiihrung)

Fur ein erfolgreiches Wirken der Schulleitungen, welchen hinsichtlich der Qualitatssicherung
und -entwicklung auch geméss kantonalen Vorgaben eine zentrale Rolle zukommt, hat die
SO07 férderliche Strukturen geschaffen. Die Aufgaben und Zustandigkeiten der Schulleitun-
gen, verbunden mit einem umfassenden Mass an Kompetenzen und Verantwortlichkeiten,
wurden ausgebaut und in ein Pflichtenheft sowie ein Zustandigkeitsreglement gegossen.
Neu obliegt der Schulleitung neben der administrativen auch die pddagogische Fihrung der
Schule. Jéhrliche Mitarbeitergespréche und die Visitation der Lehrpersonen dienen der Qua-
litdtssicherung. Wichtiges Feedback zur Schulqualitét erhalten die Schulleitungen zudem von
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der Fremdevaluation. Zeigen die Evaluationsberichte Handlungsbedarf auf, ermdéglichen die
bestehenden FlUhrungsstrukturen das rasche Einleiten von Massnahmen. Darlber hinaus
wird in den einzelnen Schuleinheiten die Selbstevaluation vorangetrieben.

8 Kosten der SO07

Die SO07 sollte im Vergleich zu den bisherigen Aufwendungen der Schulorganisation mit
Schulrat und Schulverw altung kostenneutral sein. Dieses Ziel wurde mit einer Differenz von
CHF 50000 annéhernd erreicht. Den Kosten der SO07 flr zusétzliches Verw altungspersonal
und Gremien wie den Padagogischen Beirat Schule und die Rekurskommission Schule von
CHF 403000 standen die Kosten des friheren Schulrats von CHF 355‘000 gegenuber, wel-
che mit der SO07 wegfielen®. Dies fiihrte zu den erw &hnten Mehrkosten von CHF 50°000.

Mit der Zustimmung des Stadtparlaments zur Installation von Schulbegleitungen stiegen
diese Mehrkosten um weitere CHF 50°000 auf CHF 100‘000 an. Angesichts der zu erwar-
tenden positiven Auswirkungen vermochte die SO07 trotz dieser Mehrkosten das stadti-
sche Stimmvolk zu iiberzeugen'

Fur die Umsetzung der SO07 standen dem Schulamt im Juni 2007 somit 10.55 Stellen zur
Verfugung. Seither hat sich der Stellenplan im Schulamt um 2.05 Stellen auf 12.60 Stellen
(Stand Méarz 2014) erhoéht. Davon sind 1.5 Stellen stadtinterne Stellenverschiebungen, d.h.
diese Stellen wurden nicht neu geschaffen, sondern von einer anderen Dienststelle in das
Schulamt integriert. Es handelt sich dabei um die 50 % - Stelle der juristischen Mitarbeiterin
und die 100 % - Stelle der Leitung Personaladministration Lehrpersonen. Erstere wechselte
vom Sekretariat der Direktion Schule und Sport, letztere vom Personalamt zum Schulamt.
Der Stellenerhdhung im Schulamt durch die Ubernahme dieser Mitarbeitenden stand eine
entsprechende Stellen- und Kostenreduktion im Direktionssekretariat und im Personalamt
gegenuber. Berlcksichtigt man weiter, dass der Kredit von CHF 50°000 fur die Schulbeglei-
tungen kaum beansprucht wurde und dieser Kredit kinftig hinféllig werden soll, darf der
Schluss gezogen werden, dass der Kostenrahmen zur SO07 eingehalten und die Stellen le-
diglich marginal erhéht wurden.

9 Rechtliche Ausgestaltung der SO07

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der SO07 hat der Stadtrat im Reglement Uber die Zustén-
digkeit von Verwaltung und Schulleitungen im Bereich Schule den Mitarbeitenden der ver-

® Vorlage an das Stadtparlament Nr. 1610 vom 14. Mé&rz 2006, S. 25f.
1% Volksabstimmung vom 26. November 2006, Schulorganisation 2007, S. 13.
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schiedenen Entscheidungsebenen Aufgaben und Kompetenzen zugewiesen.'' Die Neuord-
nung der Aufgabenverteilung im Zuge der SO07, insbesondere die Ubertragung der Aufga-
ben des Schulrates an die Verwaltung, bedingte aufwendige Vorbereitungsarbeiten. Ge-
wohnte Abldufe mussten der neuen Struktur angepasst werden.

Die damals entwickelten Reglemente und Weisungen haben sich bew&hrt und mussten

lediglich durch zwei prézisierende Nachtrége ergénzt werden. Nachtrag 1'?

regelt die Zustan-
digkeiten zur Erteilung von Lehrauftrdgen, zur Ausrichtung von Leistungspramien und zur
Bewilligung von Nebenbeschéaftigungen von Lehrpersonen neu, ebenso die Einschulung und
das Uberspringen einer Klasse sowie den Ubertritt aus der 6. Primarstufe in die Oberstufe.
Weiter erfolgte eine Anpassung des Begriffs , Individuelles Lernziel“ an die kantonale Be-
|13

grifflichkeit. Nachtrag 11I"° schliesslich delegiert die Kompetenz zur Erstellung und Unter-
zeichnung der vom Ubergeordneten Recht vorgeschriebenen Arbeitsvertrage an die Direkti-

on.

Die beiden Nachtrage zum Zusténdigkeitsreglement illustrieren deutlich, dass die SO07 von
Beginn weg stimmig und durchdacht war und daher nur marginaler Korrekturen bedurfte.

10 Stellungnahme des Padagogischen Beirats Schule

Der P&adagogische Beirat Schule hat sich an seiner Sitzung vom 13. Mai 2014 mit seinen
bisherigen Erfahrungen mit der SO07 auseinandergesetzt. Er stellt fest, dass er seit seiner
Einsetzung zahlreiche Gaste aus den unterschiedlichsten Bereichen der Schulorganisation an
seinen Sitzungen begrissen durfte und diese Uber laufende Projekte berichteten, sodass er
sich einen breiten Einblick in die Organisation verschaffen konnte. Vor diesem Hintergrund
sieht der Paddagogische Beirat Schule die SO07 als geeignete Form zur Steuerung der Schu-
len der Stadt St.Gallen. Aus seiner Sicht sollten aber Anstrengungen erfolgen, die Zusam-
menarbeit mit den Eltern aller Stufen zu verstarken. Zudem soll der Steuerung der Schulen
mit klaren verbindlichen Vorgaben des Schulamts auf der einen Seite und dem Gestaltungs-
raum der einzelnen Schulen (inkl. Rechenschaftspflicht) auf der anderen Seite Beachtung
geschenkt werden.

"' Reglement Uber die Zustandigkeit von Verwaltung und Schulleitungen im Bereich der Schule vom
19. Juni 2007.

'2 SRB Nr. 4026 vom 10. Januar 2012.

'3 SRB Nr. 739 vom 2. Juli 2013.
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11 Fazit zur SO07 (im Hinblick auf die gestellten Postulatsfragen)

Die neue Organisation zeichnet sich durch klare Kompetenzabgrenzungen aus. Aufgaben,
Verantw ortungsbereiche und Kompetenzen sind reglementiert und sichern eine einheitliche
Betriebsfuhrung der stadtischen Schulen, welche auf strategischen und qualitativen Vorga-
ben fusst. So besteht mit der Strategie Schulen 2020 ein Instrument, mit welchem durch
klare Prioritdtensetzung die Entwicklung der Schulstadt gezielt vorangetrieben wird. Auf der
Ebene der einzelnen Schuleinheiten dient die externe Schulevaluation der Sicherung der
Schulqualitat und erméglicht das Einleiten von Massnahmen.

Die SO07 hat die Stellung der Schulleitungen gestéarkt, ihren Verantwortungsbereich und
ihre Aufgaben — teilweise auch bedingt durch Ubergeordnete Vorgaben — ausgeweitet. Ob-
wohl sie den Abteilungsleitungen unterstellt sind, geniessen sie eine grosse Autonomie und
verfigen Uber einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Bedingt durch den erweiterten Auf-
gabenkreis ist die Arbeitsbelastung der Schulleitungen hoch. Entlastungsmassnahmen sind
teilw eise bereits beschlossen, zum Teil aufgegleist.

Die Arbeitsbelastung ist auch wichtiges Thema bei den Lehrpersonen. Die Befragung zur
Arbeitszufriedenheit hat dazu Handlungsbedarf geortet. Massnahmen wie beispielsweise
ein Konzept fur eine Weiterbildung zur Verhinderung und zum Umgang mit Burnout sind
eingeleitet. Insgesamt beurteilen die Lehrpersonen ihre Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmo-
tivation aber als gut.

Die Eltern sind in weiten Teilen mit den Schulen und den weiteren Angeboten zufrieden bis
sehr zufrieden. Diese Beurteilung stitzt sich auf die kirzlich durchgefihrte Elternbefragung.
Daraus darf geschlossen werden, dass auch die neue Schulorganisation, in welche die Schu-
len eingebettet sind, von den Eltern positiv wahrgenommen wird.

Die Dienstleistungen der Schulbegleitungen werden kaum nachgefragt. Unterstitzung bei
schwierigen Elterngesprachen, ebenso Gespréachsfihrung oder Gesprachsbeobachtung
durch Schulbegleitungen entsprechen offenbar nicht einem Bedurfnis. Dies ist aber nicht als
Kritik an der Arbeit der Schulbegleitungen zu verstehen. Wo die Schulbegleitungen zum Ein-
satz gelangt sind, wurde deren Arbeit als hilfreich und deeskalierend beurteilt. Auf die
Dienstleistungen der Schulbegleitungen soll kiinftig verzichtet werden.

Die SO07 hélt sich auch in der jetzigen Auspragung an den geschétzten Kostenrahmen. Die
in der Volksabstimmung vom 26. November 2006 zur SO07 ebenfalls genehmigten Kosten
konnten eingehalten werden.
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Der Stadtprasident:
Scheitlin

Der Stadtschreiber:
Linke

Beilage:

- Postulat vom 8. Mai 2012

- Nachtrag VI zum Reglement Uber die stadtischen Schulen (Schulordnung) vom
26. August 2006

- Synopse zum Nachtrag VI zur Schulordnung




	1 Zusammenfassung
	2 Inhaltsverzeichnis
	3 Postulatsauftrag
	4 Die Schulorganisation SO07
	4.1 Ziele der Reorganisation
	4.2 Elemente der Schulorganisation SO07
	4.3 Politische Wahrnehmung der SO07

	5 Führungslinie und Zuordnung der Kompetenzen
	5.1 Leitung Schulamt und Abteilungsleitungen
	5.2 Schulleiterinnen und Schulleiter
	5.3 Lehrpersonen

	6 Verwaltungsunabhängige Aussensicht
	6.1 Pädagogischer Beirat Schule
	6.2 Rekurskommission Schule
	6.3 Elternforen
	6.4 Elternzufriedenheit
	6.5 Schulbegleitungen
	6.5.1 Nachtrag VI zum Reglement über die städtischen Schulen (Schulordnung) vom 26. August 2006


	7 Schulqualität
	7.1 Ebene Schulstadt
	7.2 Ebene Schuleinheit (Personalführung, Klassenführung)

	8 Kosten der SO07
	9 Rechtliche Ausgestaltung der SO07
	10 Stellungnahme des Pädagogischen Beirats Schule
	11 Fazit zur SO07 (im Hinblick auf die gestellten Postulatsfragen)

